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Liebe	Kolleginnen	und	Kollegen,

für	die	in	der	IG	Metall	vertretenen	Branchen	haben	wir	wieder	aktuelle	Informa-
tionen,	Handlungshilfen	und	Tipps	 für	den	Schutz	der	Gesundheit	beim	Umgang	
mit	Gefahrstoffen	zusammengestellt.	Sie	werden	ergänzt	durch	Informationen	aus	
der	Wissenschaft,	 der	 europäischen	 Gefahrstoffpolitik	 sowie	 dem	 Ausschuss	 für	
Gefahrstoffe	(AGS)	beim	BMAS.
	
Die	 für	2017	angekündigte	Novelle	der	Gefahrstoffverordnung	wird	 in	diesem	 Jahr	
nicht	mehr	realisiert.	Insbesondere	die	notwendigen	Regelungen	für	Tätigkeiten	mit	
krebserzeugenden	 Stoffen	 sowie	 speziell	 zu	 Asbest	 wurden	 vom	 BMAS	 zurückge-
stellt,	da	weitere	Beratungen	erforderlich	sind.	Zum	Themenfeld	Asbest	wurde	Ende	
2016	ein	Dialog-Prozess	des	BMAS	gestartet.	Mehr	dazu	in	diesem	Newsletter	unter	
(6)	Verschiedenes.	

Anregungen	 und	 Hinweise	 für	 den	 nächsten	 Newsletter	 werden	 gerne	 entgegenge-
nommen.	Bitte	an	folgende	e-mail-Adresse:	petra.mueller-knoess@igmetall.de.

Mit	freundlichen	Grüßen

Ressort	
Arbeitsgestaltung	und	Gesundheitsschutz

Technischer	Hinweis:	Um	den	angegebenen	Links	zu	den	weiterführenden	Informationen	zu	folgen,	muss	eine	
Verbindung	des	Rechners	zum	Internet	bestehen.

mailto:petra.mueller-knoess%40igmetall.de?subject=


www.igmetall.de/gutearbeit 2

	 		Handlungshilfen,Tipps		 	
	 		und	Materialien

Gestis-Stoffmanager

Das	Institut	für	Arbeitsschutz	der	Deutschen	
Gesetzlichen	 Unfallversicherung	 (IFA)	 stellt	
mit	 dem	 Gestis-Stoffmanager	 eine	 Unter-
stützung	 für	 die	 Durchführung	 der	 Gefähr-
dungsbeurteilung	zur	Verfügung.	Es	besteht	
aus	zwei	Modulen:	

-	 „Gefährdungen	ermitteln	und	reduzieren“
	 sowie		
-	 „Quantitative	 Expositionsabschätzung“,	

die	sich	 insbesondere	an	kleine	und	mittlere	
Unternehmen	richten.	

Gesundheitsgefährdungen	 sollen	 damit	 er-
mittelt	 und	 wirksame	 Schutzmaßnahmen	
festgelegt	werden	können.	Die	Module	eignen	
sich	 bei	 Stoffen,	 für	 die	 keine	 Grenzwerte	
oder	 Messverfahren	 vorliegen,	 da	 sie	 Hilfe-
stellungen	zur	Abschätzung	von	Expositionen	
ohne	Messungen	geben.

Darüber	 hinaus	 bietet	 der	 Stoffmanager	 die	
Möglichkeit,	 ein	 Gefahrstoffverzeichnis	 und	
Betriebsanweisungen	zu	erstellen.	Es	handelt	
sich	um	eine	online-Anwendung.

>> Online-Tools

Datenbank

Die	 Gefahrstoffdatenbank	 der	 DGUV	 –	 Ge-
fahrstoffinformationssystem	 (Gestis)	 –	 ist	

aktualisiert	 und	 bietet	 die	 Möglichkeit,	 In-
formationen	über	einzelne	Gefahrstoffe	und	
über	 erforderliche	 Schutzmaßnahmen	 an	
den	Arbeitsplätzen	zu	recherchieren.	

>> Gestis

AGW	oder	DNEL?

In	 Deutschland	 sind	 die	 Arbeitsplatzgrenz-
werte	 (AGW)	 in	 der	 Technischen	 Regel	 für	
Gefahrstoffe	 900	 (TRGS	 900)	 die	 für	 den	 Ar-
beitgeber	verbindlichen	Luftgrenzwerte.	Falls	
kein	 AGW	 zur	Verfügung	 steht,	 kann	 bei	 der	
Gefährdungsbeurteilung	für	Beschäftigte	der	
so	genannte	DNEL	berücksichtigt	werden.	

DNEL	sind	abgeleitete	Expositionshöhen,	un-
terhalb	 derer	 ein	 Stoff	 die	 menschliche	 Ge-
sundheit	 nicht	 beeinträchtigt	 („Derived	 No-
Effect	Level“	-	DNEL).	Nach	der	europäischen	
Chemikalienverordnung	REACH	muss	der	Her-
steller	 oder	 Importeur	 für	 die	 Registrierung	
von	Stoffen	solche	Beurteilungsmaßstäbe	an-
geben,	an	denen	sich	die	Schutzmaßnahmen	
orientieren.	

Die	 Gestis-DNEL-Datenbank	 enthält	 Werte	
zu	ca.	4800	Stoffen.	Krebserzeugende	Stoffe	
sind	mit	einem	besonderen	Hinweis	versehen.	

>> Gestis-DNEL-Datenbank

Asbest-Flyer

Die	 BAuA	 hat	 den	 Flyer	 „Asbest-Regelungen	
zum	Schutz	der	Arbeitnehmer	in	der	Bundes-
republik	Deutschland“	überarbeitet.

>> Flyer

1.

http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffmanager/index.jsp
http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/aifa0353.pdf
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fokus/artikel18.pdf?__blob=publicationFile&v=3


www.igmetall.de/gutearbeit 3

Lichtbogenschweißen

Neu	 erschienen	 ist	 die	 DGUV-Information	
209-010,	die	sich	unter	anderem	mit	den	Ge-
fahren	 durch	 Gefahrstoffe	 beim	 Lichtbogen-
schweißen	beschäftigt.	

>> 209-010

Nitrose	Gase

Eine	weitere	Information	setzt	sich	mit	Nitro-
sen	Gasen	beim	Schweißen	und	bei	verwandten	
Verfahren	auseinander.

>> 209-047

Elektroinstallationsarbeiten

Neu	erschienen	ist	die	DGUV-Information	213-100,	
die	 branchen-	 und	 tätigkeitsspezifische	 Hilfe-
stellung	zur	Exposition	mit	Staub	bei	Elektroin-
stallationsarbeiten	gibt.

>> 213-100

		 Europa

Europäische	Grenzwerte

Im	Amtsblatt	der	Europäischen	Union	wurde	
im	Februar	die	vierte	Liste	von	Arbeitsplatz-
Richtgrenzwerten	veröffentlicht.

Europäische	Grenzwerte	können	im	Rahmen

der	 Gefährdungsbeurteilung	 herangezogen	
werden,	 wenn	 es	 keine	 Arbeitsplatzgrenz-
werte	 für	 den	 entsprechenden	 Stoff	 in	 der	
TRGS	900	gibt.

>> Grenzwerte

Revision	der	Krebsrichtlinie	

Am	11.7.	wurde	eine	Einigung	von	EU-Parlament	
und	Ministerrat	zur	ersten	Welle	der	Änderung	
der	 Krebsrichtlinie	 erzielt.	 Unter	 anderem	 für	
Holzstaub	 und	 Chrom	VI	 wurden	 neue	 Grenz-
werte	festgelegt.

Die	zweite	Welle	der	Änderung	der	Krebsricht-
linie	ist	in	Vorbereitung.

>> Revision

Reach-Helpdesk

Am	 1.	 Juni	 2018	 endet	 die	 letzte	 Frist	 für	 die	
Registrierung	von	Stoffen,	die	pro	Jahr	in	Men-
gen	 von	 1	 bis	 100	 Tonnen	 in	 der	 EU	 herge-
stellt	 bzw.	 importiert	 werden.	 Die	 Europäische
Chemikalienagentur	 (ECHA)	erwartet	noch	ein-
mal	ca.	70.000	Dossiers	zu	25.000	Stoffen,	die	
zu	diesem	Stichtag	eingereicht	werden.	

Es	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 insbesonde-
re	 kleine	 und	 mittelgroße	 Unternehmen	 von	
diesem	 Termin	 betroffen	 sein	 werden.	 Daher	
bietet	 der	 Reach-Helpdesk	 umfangreiche	 Un-
terstützung	an.

>> Helpdesk

2.

http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=23418
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=23570
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=26670
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0164&from=DE 
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/6/47244661997_de.pdf
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Startseite.html 
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Reach	und	Arbeitsschutz

Am	9.	Mai	2017	 fand	 im	BMAS	 in	Berlin	eine	
Diskussionsveranstaltung	 des	 Ausschusses	
für	 Gefahrstoffe	 (AGS)	 zum	 Thema	 „Arbeits-
schutzrecht	 und	 REACH:	 Wie	 bekommen	 wir	
die	Schnittstelle	in	den	Griff?“	statt.	Vor	dem	
Hintergrund	der	Fragestellungen	aus	der	Praxis	
wurden	die	Bezüge	der	beiden	Regelungsbe-
reiche	beleuchtet	und	mit	Blick	auf	Lösungen	
thematisiert.	 Die	 Veranstaltung	 wurde	 von	
der	Geschäftsführung	des	AGS	dokumentiert.	
Ergänzt	 wird	 die	 Dokumentation	 durch	 ver-
schiedene	 weitere	 Materialien	 des	 AGS	 aus	
den	vergangenen	Jahren.

>> Reach

Beschränkungsverfahren
für	Diisocyanate

Die	 BAuA	 hat	 für	 Diisocyanate	 ein	 REACH-
Beschränkungsverfahren	 nach	 Anhang	 XV	
der	EU-Verordnung	initiiert.	Im	Oktober	2016	
wurde	 ein	 Vorschlag	 bei	 der	 Europäischen	
Chemikalienagentur	(ECHA)	eingereicht.	

Ziel	 ist	 es,	 die	 Zahl	 der	 jährlich	 neu	 auftre-
tenden	 Fälle	 an	 berufsbedingtem	 Asthma	
deutlich	 zu	 senken.	 Die	 Beschränkung	 zielt	
nicht	auf	ein	generelles	Verbot	der	Chemika-
lien	ab.	Stattdessen	sollen	verbindliche	und	
überprüfbare	Anforderungen	an	Schutzmaß-
nahmen	 und	 Schulungen	 für	 den	 sicheren	
Umgang	 mit	 Diisocyanaten	 eingeführt	 wer-
den.	 Diisocyanate	 werden	 beispielsweise	
auch	bei	der	Autolackierung	verwendet.	

>> Diisocyanate

	 	 Wissenschaft

Lungenentzündung	bei	Schweißern

Seit	 2016	 empfiehlt	 die	 Ständige	 Impfkom-
mission	 (StiKo)	 des	 Robert-Koch-Institutes	
eine	 Impfung	 gegen	 Pneumokokken	 für	
„Personen	 mit	 beruflichen	 Tätigkeiten	 wie	
Schweißen	und	Trennen	von	Metallen,	die	zu	
einer	 Exposition	 gegenüber	 Metallrauchen	
einschließlich	 metalloxidischen	 Schweißrau-
chen“	führen.	
Ausführungen	zu	den	Mechanismen,	die	eine	
Gesundheitsgefährdung	 auslösen	 können	
sowie	 Hinweise	 zur	 Prävention	 gibt	 das	 IPA-
Journal	01/2017	auf	Seiten	38	-	39.

>> Schweißen

Schweißrauche	krebserzeugend

Die	 Internationale	 Krebsagentur	 (IARC)	 hat	
Schweißrauche	als	krebserzeugend	beim	Men-
schen	 (K1)	 eingestuft.	 Eine	 Eingrenzung	 auf	
bestimmte	 Schweißverfahren	 oder	 bestimmte	
Werkstoffe	wurde	nicht	vorgenommen.

Darüber	hinaus	wurde	UV-Strahlung	bei	Licht-
bogenschweißverfahren	 wegen	 der	 Risiko-
erhöhung	 für	 Augenmelanome	 ebenfalls	 als	
krebserzeugend	 beim	 Menschen	 (K1)	 einge-
stuft	(IPA-Journal	01/2017,	Seite	49).

>> Krebs

3.

https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/AGS/AGS-zu-REACH.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Aktuelles/Meldungen/2017/2017-03-15-Diisocyanate-Beschaeftigte-besser-schuetzen.html 
http://www.ipa-dguv.de/medien/ipa/publikationen/ipa-journale/ipa-journale2017/documents/ipa_journal_1701.pdf
http://www.ipa-dguv.de/medien/ipa/publikationen/ipa-journale/ipa-journale2017/documents/ipa_journal_1701.pdf
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Grenzwertableitung

Zu	 den	 Aufgaben	 des	 Ausschusses	 für	 Ge-
fahrstoffe	 (AGS)	 gehört	 es	 unter	 anderem,	
dem	 BMAS	 Arbeitsplatzgrenzwerte	 für	 Ge-
fahrstoffe	 vorzuschlagen	 und	 regelmäßig	 zu	
überprüfen.	 Dabei	 soll	 sichergestellt	 sein,	
dass	der	Schutz	der	Gesundheit	der	Beschäf-
tigten	 gewahrt	 ist.	 So	 ist	 es	 in	 der	 Gefahr-
stoffverordnung	(§	20)	festgelegt.	

Bekanntermaßen	 sind	 die	 Beschlüsse	 des	
AGS	 oft	 Ergebnis	 längerer	 Debatten.	 Aktuell	
wird	die	betriebliche	Umsetzbarkeit	niedriger	
Grenzwerte	 von	 Seiten	 der	 Industrie	 grund-
sätzlich	 problematisiert.	 Vor	 diesem	 Hinter-
grund	 wurde	 im	 Rahmen	 einer	 BAuA-	 und	
DGAUM-Veranstaltung	 der	 Frage	 nach	 den	
„Grenzen	 der	 Grenzwertableitung“	 nachge-
gangen.	

Die	Vorträge	sind	dokumentiert	und	können	
für	weitere	Debatten	herangezogen	werden.	
Im	 Mittelpunkt	 standen	 als	 Beispiele	 die	
Stoffe	 Chrom,	 Quarz	 und	 Kupfer.	 Die	 Doku-
mentation	enthält	auch	umfangreiche	Fakten	
zu	den	Expositionen	an	den	Arbeitsplätzen.

>> Grenzwert

 	 Aktuelles	 aus	 dem	 Aus-
	 	 schuss	 für	 Gefahrstoffe
	 	 (AGS)	beim	BMAS

60.	Sitzung	des	Ausschusses	für
	Gefahrstoffe

In	seiner	eintägigen	Mai-Sitzung	hat	der	AGS	
unter	anderem	folgende	Beschlüsse	gefasst:

Die	TRGS	400	(Gefährdungsbeurteilung)	wur-
de	neu	gefasst	und	an	den	derzeit	aktuellen	
Stand	 der	 Gefahrstoffverordnung	 vom	 März	
2017	 angepasst.	 Als	 Grund-TRGS	 enthält	 sie	
grundlegende	 Informationen	 zur	 Durchfüh-
rung	 der	 Gefährdungsbeurteilung.	 Beson-
deres	Augenmerk	wird	auf	die	Ermittlung	der	
Gefährdungen	 und	 die	 dafür	 zur	 Verfügung	
stehenden	 unterschiedlichen	 Informations-
quellen	gelegt.

Weitere	 TRGSen	 ergänzen	 die	 gefahrstoff-
spezifischen	 Aspekte	 und	 sind	 jeweils	 hin-
zuziehen,	so	zum	Beispiel	die	TRGS	401	–	Ge-
fährdung	 durch	 Hautkontakt	 oder	 die	 TRGS	
402	-	bei	Tätigkeiten	mit	inhalativer	Exposition.

Beschlossen	 wurde	 eine	 neue	 TRGS	 561	 für	
„Tätigkeiten	 mit	 krebserzeugenden	 Metallen	
und	 ihren	 Verbindungen“.	 Sie	 betrifft	 ins-
besondere	 die	 Branchen	 und	 Bereiche	 der	
Nichteisenmetall-Erzeugung,	 der	 Hartmetall-
produktion,	 Roheisen-	 und	 Stahlerzeugung,	
Galvanik	 und	 Beschichtung	 von	 Chromaten,	
Batterieherstellung,	 Recycling	 sowie	 Her-
stellung	 und	Verwendung	von	Katalysatoren	
und	Pigmenten.	Die	TRGS	gilt	ebenfalls	für	ver-
gleichbare	 Tätigkeiten	 mit	 Exposition	 gegen
über	 krebserzeugenden	 Metallen,	 die	 sich	

4.

https://www.baua.de/DE/Angebote/Veranstaltungen/Dokumentationen/Gefahrstoffe/Grenzwert-Symposium-2017.html
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keiner	 der	 genannten	 Branchen	 zuordnen	
lassen,	zum	Beispiel	Dentallabore.	

Neben	allgemeinen	Hinweisen	zu	Gefährdun-
gen	enthält	die	TRGS	stoffspezifische	Informa-
tionen	für	Arsen,	Beryllium,	Cadmium,	Chrom	
VI,	Cobalt	und	Nickel	sowie	Ausführungen	zu	
den	 Schutzmaßnahmen	 bei	 Tätigkeiten	 mit	
diesen	krebserzeugenden	Metallen.

In	der	TRGS	900,	in	der	die	Arbeitsplatzgrenz-
werte	 enthalten	 sind,	 wurde	 unter	 anderem	
der	Wert	für	Tetrachlorethen	(Per)	auf	10	ml/
m3		geändert.	In	der	Folge	dieses	Wertes	soll	
geprüft	 werden,	 ob	 die	 Handlungsanleitung	
zur	 guten	 Arbeitspraxis	 „Exposition	 von	 Be-
schäftigten	 bei	 Tätigkeiten	 in	 chemischen	
Reinigungen“	zurückgezogen	werden	muss.

Die	TRGS	900	wurde	des	Weiteren	um	einen	
Wert	 für	Dieselmotoremissionen	 (Dieselruß-
partikel,	 als	 Elementarer	 Kohlenstoff )	 er-
weitert.	Es	wurde	ein	AGW	in	Höhe	von	0,05	
mg/m3	 beschlossen.	 Dieser	 AGW	 wird	 nach	
drei	 Jahren	 überprüft,	 um	 weitere	 Erkennt-
nisse	 zur	 Wirkung	 von	 Dieselmotoremissio-
nen	 auf	 die	 Gesundheit	 zu	 berücksichtigen.	
Für	 den	 untertägigen	 Bergbau	 wurde	 eine	
Übergangsfrist	von	fünf	 Jahren	mit	Überprü-
fung	 nach	 drei	 Jahren	 beschlossen.	 In	 dem	
AGW-Eintrag	wurde	der	Hinweis	auf	das	„Ver-
zeichnis	 krebserzeugender	 Tätigkeiten	 und	
Verfahren“	aufgenommen,	in	dem	die	Diesel-
motoremissionen	ebenfalls	aufgeführt	sind.

Es	 wurde	 ein	 neuer	 Biologischer	 Grenzwert	
(BGW)	für	Blei	beschlossen,	der	in	die	TRGS	
903	aufgenommen	wird,	sobald	die	entspre-
chende	 TRGS	 505	 für	 Blei	 überarbeitet	 ist.	
Dies	soll	im	Jahr	2018	abgeschlossen	werden.

Die	 „DGUV	 Information	 213	 –	 714	 –	 EGU	 –	
Manuelles	 Kolbenlöten	 mit	 bleihaltigen	 Lot-
legierungen	in	der	Elektro-	und	Elektronikin-
dustrie“	wurde	als	VSK	beschlossen.

Der	AGS	hat	einen	neuen	Beraterkreis	für	die	
Novellierung	 der	 Gefahrstoffverordnung	 ein-
gerichtet,	der	sich	unter	anderem	mit	den	er-
forderlichen	Aktualisierungen	hinsichtlich	der	
Tätigkeiten	mit	krebserzeugenden	Stoffen	so-
wie	mit	Asbest	auseinander	setzen	soll.

Berichtet	 wurde	 über	 die	 Zwischenstände	
der	Überarbeitung	der	TRGS	559	(Quarz)	so-
wie	zur	TRGS	552	(Nitrosamine).

>> 60. AGS

Eine	Übersicht	über	geänderte	und	ergänzte
TRGS	findet	sich	hier

>> TRGS-Liste

20.	Sitzung	des	AfAMed

Der	 Ausschuss	 für	 Arbeitsmedizin	 (AfAMed)	
beim	 BMAS	 hat	 sich	 in	 seiner	 Mai-Sitzung	
2017	 unter	 anderem	 mit	 folgenden	 gefahr-
stoffrelevanten	 Themen	 beschäftigt	 und	 Be-
schlüsse	gefasst:

Zu	der	vom	AGS	geplanten	Technischen	Regel	
Gefahrstoffe	(TRGS	528)	„Schweißtechnische	
Arbeiten“	 wurde	 der	 Beitrag	 zur	 arbeitsme-
dizinischen	Vorsorge	beschlossen	und	soll	in	
die	TRGS	eingearbeitet	werden.	

Die	 Empfehlung	 der	 Ständigen	 Impfkommis-
sion	 des	 Robert-Koch-Institutes	 zur	 Pneu-
mokokken-Impfung	 bei	 Schweißern	 (s.	 Kap.	
Wissenschaft)	wird	zum	Anlass	genommen,	in	
einer	Projektgruppe	zu	prüfen,	ob	sich	daraus	
eine	 Empfehlung	 des	 AfAMed	 an	 das	 BMAS	
hinsichtlich	der	arbeitsmedizinischen	Vorsorge	
ergeben	soll.	

>> 20. AfAMed

https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/AGS/Neues-vom-AGS.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS.html
https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/AfAMed/Ausschuss-fuer-Arbeitsmedizin_node.html;jsessionid=EDD9B0EFD368F58C8734997C57421F0B.s2t1
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	 	 Seminare

IG	Metall

In	 diesem	 Jahr	 findet	 noch	 ein	 Gefahrstoff-
seminar	AuG	III	A	in	Sprockhövel	statt:

05.11. – 17.11.  SB 04517

Die	 Anmeldungen	 sind	 im	 üblichen	 Verfahren	
über	die	jeweilige	Geschäftsstelle	der	IG	Metall	
möglich.

	 	 Verschiedenes

Asbest-Dialog

Ende	2016	starteten	das	Bundesministerium	
für	 Arbeit	 und	 Soziales	 und	 das	 Bundesmi-
nisterium	 für	 Umwelt,	 Naturschutz,	 Bau	 und	
Reaktorsicherheit	 den	 sogenannten	 Asbest-
Dialog.	 Anlass	 dieser	 Initiative	 ist	 die	Tatsa-
che,	dass	die	Belastungen	durch	Asbest	trotz	
Asbest-Verbot	 im	Jahr	1993	noch	lange	nicht	
beseitigt	sind.	 In	unzähligen	Produkten,	 ins-
besondere	 in	 Gebäuden,	 ist	 Asbest	 vorhan-
den	und	wird	bei	Bautätigkeiten	in	Bestands-
gebäuden	 freigesetzt.	 Asbest	 kann	 sich	 in	
Fliesenklebern,	Putzen,	Spachtelmassen	usw.	
befinden.	Die	konkreten	Belastungen	sind	in	
der	Praxis	häufig	nicht	bekannt.	Entsprechend	
ungeschützt	wird	damit	oft	umgegangen.	Be-
sonders	 betroffen	 im	 Organisationsbereich	

der	 IG	 Metall	 sind	 verschiedene	 Handwerks-
berufe	die	am	Bau	tätig	sind.

Um	 die	 vorhandenen	 Erkenntnisse	 über	 As-
bestbelastungen	 zusammen	 zu	 tragen	 und	
Handlungsanforderungen	für	den	Schutz	von	
Beschäftigten	und	Verbrauchern	zu	ermitteln,	
wurden	 in	 drei	 Dialogveranstaltungen	 Infor-
mationen,	 Positionen	 und	 Vorschläge	 unter-
schiedlicher	 Verbände	 und	 Institutionen	 er-
mittelt.	

Deutlich	 geworden	 ist	 ein	 hoher	 Informa-
tions-	 und	 Qualifizierungsbedarf	 über	 mög-
liche	 Gefährdungen	 bei	 allen	 Beteiligten.	
Die	 Ministerien	 werden	 im	 Herbst	 2017	 eine	
Gesamtdokumentation	vorlegen.	Darauf	auf-
bauend	müssen	Regelungen	zum	Beispiel	 in	
der	Gefahrstoffverordnung,	der	TRGS	519	(As-
best	 –	 Abbruch-,	 Sanierungs-	 oder	 Instand-
haltungsarbeiten),	 aber	 auch	 im	 Baurecht	
konkret	abgeleitet	und	umgesetzt	werden.	

>> Asbest-Dialog

Substitution	 oder	 Zulassung	 unter	
Reach?

Unter	 diesem	 Titel	 führt	 die	 Bundesanstalt	
für	 Arbeitsschutz	 und	 Arbeitsmedizin	 (BAuA)	
am	5.10.2017	in	Dortmund	eine	Veranstaltung	
durch	für	Unternehmen,	die	vom	Zulassungs-
verfahren	 gemäß	 Reach	 betroffen	 sind.	 Es	
wird	 über	 aktuelle	 Entwicklungen	 im	 Zulas-
sungsverfahren	 informiert	 und	 die	 Möglich-
keit	gegeben,	sich	über	die	Verfahren	auszu-
tauschen.	 Anmeldeschluss	 bei	 der	 BAuA	 ist	
der	15.	September	2017

>> Reach-Zulassung

5.

6.

http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsschutz/Gesundheit-am-Arbeitsplatz/Nationaler-Asbestdialog/nationaler-asbestdialog.html 
https://www.baua.de/DE/Angebote/Veranstaltungen/Termine/2017/pdf/Programm-REACH-2.pdf;jsessionid=796F5B8057A3AA5494CCA196E931AC43.s2t2?__blob=publicationFile&v=2
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Fachkunde

Betriebe	 sind	 oft	 auf	 der	 Suche	 nach	 qua-
lifizierter	 Unterstützung	 zur	 Durchführung	
der	 Gefährdungsbeurteilung.	 Für	 die	 gefahr-
stoffspezifischen	 Aspekte	 bedarf	 es	 ganz	
spezieller	 Voraussetzungen,	 die	 mit	 einer	
Fachkunde	 bestehen.	 Bundesweit	 treten	 Se-
minaranbieter	 auf	 und	 werben	 damit,	 dass	
bei	 ihnen	 eine	 „Fachkunde	 gemäß	 Gefahr-
stoffverordnung“	 erworben	 werden	 kann.	
Da	 es	 eine	 solche	 Fachkunde	 nicht	 gibt	 und	
nach	 dem	 Besuch	 entsprechender	 Seminare	
die	erforderlichen	Voraussetzungen	nicht	be-
stehen,	hat	der	AGS	eine	Klarstellung	verab-
schiedet.

>> Fachkunde

Sankt	Augustiner	Expertentreff

Der	 6.	 Expertentreff	 fand	 am	 28./29.	 März	
2017	in	Königswinter	statt.	Veranstalter	waren	
das	IFA	zusammen	mit	der	Unfallkasse	Baden-
Württemberg	 (UKBW),	 der	 Berufsgenossen-
schaft	 Holz	 und	 Metall	 (BGHM)	 und	 der	 Be-
rufsgenossenschaft	 Rohstoffe	 und	 chemische	
Industrie	(BG	RCI).	

Die	 Präsentationen	 der	 Veranstaltung	 geben	
einen	 guten	 Überblick	 über	 aktuelle	 Entwick-
lungen	in	der	Gefahrstoffpolitik.

>> St. Augustin

In	eigener	Sache:

Unser	 Newsletter	 Gefahrstoff	 Informationen	
bietet	Hinweise	auf	weiterführende	 Informati-
onen,	die	im	Internet	zu	finden	sind.	Wie	lange	

diese	 Links	 nach	 unserer	 Veröffentlichung	 zu	
verwenden	sind,	lässt	sich	leider	nicht	abschät-
zen.	Daher	können	wir	auch	keine	Garantie	da-
für	 geben,	 dass	 man	 die	 Informationen	 nach	
einer	 längeren	 Zeit	 noch	 im	 Netz	 findet.	 Wir	
empfehlen	 daher	 eine	 zeitnahe	 Nutzung	 des	
Newsletter	und	bei	Bedarf	eine	individuelle	Ar-
chivierung	der	weiterführenden	Inhalte.

https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/AGS/pdf/Fachkunde.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
http://www.dguv.de/ifa/veranstaltungen/6.-sankt-augustiner-expertentreff-gefahrstoffe/index.jsp

